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Beschreibung 

STECKVERBINDUNG UND VERFAHREN ZUM VERBINDEN VON INSBESONDERE ELEK-
TRISCHEN LEITUNGEN 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steckverbindung zum Verbinden von insbesondere elektri-
schen Leitungen, umfassend zumindest ein weibliches Verbindungselement und ein männliches 
Verbindungselement, wobei das weibliche Verbindungselement das männliche Verbindungs-
element formschlüssig aufnimmt und wobei die beiden Verbindungselemente bei formschlüssi-
gem Kontakt kraftschlüssig lösbar verbindbar sind. 

[0002] Darüber hinaus betrifft die Erfindung eine Verwendung einer solchen Steckverbindung. 

[0003] Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Verbinden von insbesondere elektrischen 
Leitungen mit einer Steckverbindung, wobei zumindest ein männliches Verbindungselement 
von zumindest einem weiblichen Verbindungselement formschlüssig aufgenommen wird und 
die Verbindungselemente bei formschlüssigem Kontakt kraftschlüssig lösbar verbunden wer-
den. 

[0004] Aus dem Stand der Technik sind eine Reihe von Steckverbindungen zum Verbinden und 
Trennen von insbesondere elektrischen Leitungen bekannt. Allen Steckverbindungen ist ge-
meinsam, dass diese ein männliches Verbindungselement und ein weibliches Verbindungsele-
ment umfassen. 

[0005] Aus der DE 80 34 798 U1 ist eine Schraubkupplung mit ringförmigen Kontakten zum 
Verbinden elektrischer Leiter bekannt. 

[0006] Ferner ist aus der EP 2 595 252 A1 eine elektrische Kupplung zur Herstellung einer 
sicheren elektrischen Verbindung zwischen einem Stecker und einer Steckdose bekannt, in 
welcher Kontaktstifte federnd gelagert sind. 

[0007] In der US 2009/0280673 A1 ist eine konzentrische Kontaktanordnung zur schnellen 
Stromversorgung einer elektrischen Einrichtung beschrieben. 

[0008] Darüber hinaus ist in der US 3,808,577 eine Kupplung für elektrische Leitungen be-
schrieben, welche mittels Magnetkraft im verbundenen Zustand gehalten wird. 

[0009] Bei einer aus dem Stand der Technik bekannten Steckverbindung sind am männlichen 
Verbindungselement nach außen weisende Kontaktstifte vorgesehen. Um eine gewünschte 
Stabilität dieser Kontaktstifte zu gewährleisten, sind diese meistens dick bzw. mit jeweils einem 
relativ großen Durchmesser ausgebildet. Das weibliche Verbindungselement einer solchen 
Steckverbindung umfasst Kontaktöffnungen, welche die Kontaktstifte formschlüssig aufnehmen. 
Beim Zusammenführen der Verbindungselemente der Steckverbindung müssen diese genau 
positioniert werden, sodass das männlichen Verbindungselement bzw. dessen Kontaktstifte in 
das weibliche Verbindungselement bzw. dessen Kontaktöffnungen steckbar sind. Um eine 
störungsfreie Übertragung von Spannung bzw. eine Haltbarkeit der gesteckten Verbindung zu 
ermöglichen, wird eine solche Steckverbindung bei formschlüssigem Kontakt kraftschlüssig 
verbunden, was relativ kraftaufwendig sein kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn schwere 
Kabel miteinander oder mit einer Buchse verbunden werden sollen, wie beispielsweise beim 
Laden eines Elektrofahrzeuges. 

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Steckverbindung der eingangs genannten Art anzu-
geben, bei welcher das männliche Verbindungselement in einfacher Weise und mit sicherem 
Halt mit dem weiblichen Verbindungselement verbindbar ist. 

[0011] Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, eine Verwendung einer solchen Steckverbindung 
anzugeben. 

[0012] Weiter ist es Ziel, ein Verfahren der eingangs genannten Art anzugeben, mit welchem 
ein männliches und ein weibliches Verbindungselement einer Steckverbindung in einfacher 
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Weise und mit sicherem Halt miteinander verbunden werden. 

[0013] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass bei einer Steckverbindung der 
eingangs genannten Art ein in Verbindung tretender Bereich des männlichen Verbindungsele-
mentes koaxial zulaufend ausgebildet ist und zumindest einen verschiebbaren Kontaktkörper 
umfasst, welcher in einer ersten Position innerhalb und in einer zweiten Position aus dem 
männlichen Verbindungselement vorragend angeordnet ist. 

[0014] Ein mit der Erfindung erzielter Vorteil ist insbesondere darin zu sehen, dass durch die 
Ausbildung der Verbindungselemente diese in einer einfachen Weise formschlüssig zusammen-
führbar sind. Beim Zusammenführen der Verbindungselemente kann dabei vorgesehen sein, 
dass der Kontaktkörper des männlichen Verbindungselementes in der ersten Position innerhalb 
desselben angeordnet ist. Dadurch erfolgt das formschlüssige Verbinden der Verbindungsele-
mente in einer einfachen Weise und unabhängig von einer Position, in welcher die beiden Ver-
bindungselemente aufeinandertreffen. Es ist somit kein genaues Positionieren des männlichen 
Verbindungselementes im weiblichen Verbindungselement notwendig. Ferner ist der zumindest 
eine Kontaktkörper des männlichen Verbindungselementes dünn ausbildbar bzw. muss dieser 
keine gewisse Mindestdicke aufweisen, da dieser beim Zusammenführen der beiden Verbin-
dungselemente im männlichen Verbindungselement angeordnet ist und erst nach formschlüssi-
gem Kontakt in eine zweite Position verschiebbar ist, um einen vollen Kontakt herzustellen. Die 
Verbindungselemente sind bevorzugt formstabil aus einem hierfür geeigneten Material ausge-
bildet. Der in Verbindung tretende Bereich des männlichen Verbindungselementes kann bei-
spielsweise als Konus bzw. konisch zulaufend, halbkugelförmig oder pyramidenförmig ausge-
bildet sein. Das weibliche Verbindungselement ist dann so ausgebildet, dass dieses das männ-
liche Verbindungselement formschlüssig aufnimmt. 

[0015] Dabei kann bevorzugt vorgesehen sein, dass bei formschlüssigem Kontakt der beiden 
Verbindungselemente der Kontaktkörper des männlichen Verbindungselementes unter 
Krafteinwirkung formschlüssig mit zumindest einer Kontaktschicht des weiblichen Verbindungs-
elementes verbindbar ist, wobei ein Verbindungsbereich im weiblichen Verbindungselement 
gelagert ist. Insbesondere kann dabei vorgesehen sein, dass mehrere Kontaktkörper im männ-
lichen Verbindungselement angeordnet sind, welche bevorzugt entsprechend den Kontakt-
schichten im weiblichen Verbindungselement angeordnet sind, bevorzugt koaxial zueinander. 
Günstig ist es, wenn die Kontaktkörper stets innerhalb des männlichen Verbindungselementes 
angeordnet sind und erst nach einer formschlüssigen Aufnahme des männlichen Verbindungs-
elementes vom weiblichen Verbindungselement teilweise aus diesem herausdrückbar bzw. 
verschiebbar sind, um ein Verbiegen der Kontaktkörper oder dergleichen zu verhindern. Bei 
einer Position teilweise außerhalb des männlichen Verbindungselementes bzw. einer Position, 
bei welcher sich eine Form des männlichen Verbindungselementes ändert, sind die Kontaktkör-
per in Richtung des in Verbindung tretenden Bereiches des männlichen Verbindungselementes 
jeweils in allen Richtungen von diesem begrenzt, wobei der in Verbindung tretende Bereich 
bevorzugt aus einem insbesondere elektrisch nicht leitendem Material bzw. Isoliermaterial 
gefertigt ist. Die Kontaktkörper können also außen bis auf einen für eine Kontaktbildung not-
wendigen Bereich insbesondere elektrisch isoliert sein. 

[0016] Vorteilhaft ist es, wenn der Kontaktkörper und die Kontaktschicht der jeweiligen Verbin-
dungselemente in einem Querschnitt durch diese im Wesentlichen rund sind. Dabei kann weiter 
vorgesehen sein, dass jeder runde bzw. ringförmige Kontaktkörper jeweils aus mehreren, z. B. 
drei oder sechs, Teilstücken bzw. Segmenten besteht. Durch die ringförmige Ausbildung des 
zumindest einen Kontaktkörpers kann dieser dünn ausgebildet sein bzw. eine geringe Dicke 
aufweisen, beispielsweise dünner als 2 mm, insbesondere etwa 1 mm oder weniger, und trotz-
dem eine große Querschnittsfläche aufweisen, da eine Umfangslänge des Kontaktkörpers um 
zumindest eine Größenordnung größer ist als dessen Dicke. Durch die große Querschnittsflä-
che ist z. B. bei einer Übertragung von elektrischer Energie eine große Ladeleistung erreichbar, 
was eine Ladedauer herabsetzen kann. Laden kann dabei sowohl ein Aufladen als auch ein 
Entladen einer Speichereinheit umfassen. Die zumindest eine Kontaktschicht des weiblichen 
Verbindungselementes ist wiederum korrespondierend rund bzw. kreisförmig ausgebildet. Sind 
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mehrere Kontaktkörper bzw. Kontaktschichten vorgesehen, können diese bevorzugt koaxial 
angeordnet sein, insbesondere um ein Ende des in Verbindung tretenden Bereiches des männ-
lichen Verbindungselementes bzw. koaxial um einen entsprechenden Teil des weiblichen Ver-
bindungselementes. 

[0017] Es kann mit Vorteil vorgesehen sein, dass eine mehrphasige elektrische Verbindung 
vorliegt, wobei für jede Phase jeweils ein in einem Querschnitt durch die Verbindungselemente 
im Wesentlichen runder Kontaktkörper je männlichem Verbindungselement und eine im We-
sentlichen runde Kontaktschicht je weiblichem Verbindungselement vorgesehen sind und wobei 
diese im Querschnitt durch die Verbindungselemente jeweils versetzt zueinander angeordnet 
sind. Ferner ist es von Vorteil, wenn diese koaxial zueinander angeordnet sind, wobei ein Ab-
stand zwischen jeweils zwei Kontaktkörpern bzw. Kontaktschichten variieren kann. Ist die 
Steckverbindung zu einer Übertragung von elektrischer Energie ausgebildet, können abhängig 
davon, ob bei einer Übertragung von Wechselspannung bzw. Wechselstrom bzw. Drehstrom 
eine dreiphasige oder fünfphasige Verbindung hergestellt werden soll, entsprechend drei oder 
fünf Kontaktkörper bzw. Kontaktschichten vorgesehen sein. Bei einer Übertragung von Gleich-
spannung können zwei männliche Verbindungselemente vorgesehen sein, in welchen jeweils 
ein Kontaktkörper mit jeweils einer Phase angeordnet ist. Dementsprechend können zwei weib-
liche Verbindungselemente zur Aufnahme der männlichen Verbindungselemente vorgesehen 
sein und entsprechend jeweils eine Kontaktschicht mit einer Phase umfassen. Bei einer Über-
tragung von Drehstrom mit drei Leiterphasen, einem Neutralleiter und einem Schutzleiter kann 
ein Schutzleiterkontakt so ausgebildet sein, dass eine Kontaktierung desselben im weiblichen 
Verbindungselement vor allen anderen Leiterkontakten erfolgt. Dazu kann der Schutzleiterkon-
takt z. B. länger ausgebildet sein als die übrigen Leiterkontakte, wodurch dieser auch als letzter 
Leiterkontakt vom weiblichen Verbindungselement getrennt wird. 

[0018] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Verbindungselemente jeweils an einer zusammen-
führbaren Seite konusförmig ausgebildet sind, wobei ein in Verbindung tretender Bereich des 
männlichen Verbindungselementes so ausgebildet ist, dass dieser bei einem Zusammenführen 
mit dem weiblichen Verbindungselement selbsttätig in dieses einrastet. Dazu kann vorgesehen 
sein, dass der in Verbindung tretende Bereich bzw. ein Positionierkonus des männlichen Ele-
mentes zulaufend ausgebildet ist und das weibliche Verbindungselement konusförmig ausei-
nanderläuft. Diese Ausbildung der Verbindungselemente und die Positionierung des zumindest 
einen Kontaktkörpers innerhalb des männlichen Verbindungselementes erlaubt ein Zusammen-
führen der beiden Verbindungselemente unabhängig von deren Position zueinander. Eine 
Verdrehung der Verbindungselemente um deren Längsachse bzw. z-Achse spielt keine Rolle. 
Darüber hinaus verhindert auch ein Verkippen eines der Verbindungselemente ein formschlüs-
siges Zusammenführen nicht, da das männliche Verbindungselement mit Vorteil so ausgebildet 
ist, dass dieses in das weibliche Verbindungselement rutscht. Die beiden Verbindungselemente 
sind beispielsweise händisch zusammenführbar. Alternativ können eines oder beide Verbin-
dungselemente an einer Einrichtung angeordnet sein, welche diese zusammenführt. Um eine 
endgültige Position im weiblichen Verbindungselement einzunehmen, kann es zweckmäßig 
sein, wenn das männliche Verbindungselement um eine oder zwei Achsen auslenkbar ist. 
Werden die Verbindungselemente händisch zusammengeführt, so führt eine Hand eine solche 
Auslenkung durch. Liegt eine Einrichtung zum Zusammenführen der Verbindungselemente vor, 
so kann das männliche Verbindungselement in einer oder mehreren Achsen auslenkbar an 
dieser angeordnet sein. Alternativ kann auch das weibliche Verbindungselement auslenkbar 
sein. 

[0019] Insbesondere kann es dazu günstig sein, dass ein Ende des in Verbindung tretenden 
Bereiches des männlichen Verbindungselementes stumpf ausgebildet ist. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass das männliche Verbindungselement formschlüssig im weiblichen Verbindungsele-
ment positionierbar ist. Die stumpfe Spitze ermöglicht dabei ein selbsttätiges sowie nachgiebi-
ges Einrasten des männlichen Verbindungselementes in das weibliche Verbindungselement. Es 
muss durch eine solche Ausbildung kein großer Widerstand überwunden werden. Insbesondere 
bei einem ungenauen Auftreffen des männlichen Verbindungselementes auf dem weiblichen 
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Verbindungselement ist durch die Ausformung des männlichen Verbindungselementes bzw. 
dessen in Verbindung tretenden Bereiches ein automatisiertes Einrasten in das weibliche Ver-
bindungselement ermöglicht. Besonders bevorzugt weist das Ende des männlichen Verbin-
dungselementes eine halbkugelförmige Abrundung mit einem Radius kleiner als 5 mm, insbe-
sondere 1 mm oder kleiner auf. Bei einer Materialwahl des männlichen Verbindungselementes 
sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass dieses eine erforderliche Härte aufweist, um 
einen möglichen Materialabrieb beim Zusammenführen zu minimieren. Dazu kann eine Oberflä-
che des Verbindungselementes beschichtet sein, z. B. mit Polytetrafluorethylen (PTFE), wobei 
es dabei günstig ist, wenn auch eine Oberfläche der Positionierelemente mit PTFE beschichtet 
ist, um einen Reibwert beim Zusammenführen zu minimieren. 

[0020] Erfindungsgemäß kann weiter vorgesehen sein, dass der in Verbindung tretende Be-
reich des männlichen Verbindungselementes als Konus bzw. Kegel ausgebildet ist und einen 
Winkel bzw. eine konusförmige Reduzierung im Bereich von 50° bis 80° aufweist, insbesondere 
im Bereich von 55° bis 75°, bevorzugt etwa 65°. Dadurch rutscht dieser beim Zusammenführen 
bzw. Anstehen am weiblichen Verbindungselement besonders gut in dieses und es ist wenig 
Reibungswiderstand zu überwinden. 

[0021] Von Vorteil ist es weiter, wenn das weibliche Verbindungselement in einer mehreckigen, 
insbesondere in einer hexagonalen, Zelle angeordnet ist. Dazu kann weiter vorgesehen sein, 
dass die Zelle eine insbesondere konusförmige Ausnehmung mit einer Spitze in einem Mittel-
punkt der Zelle aufweist. Es kann dabei ein Durchmesser der Zelle mit etwa 40 mm bis 120 mm, 
beispielsweise 70 mm, vorliegen. Die Ausnehmung umfasst dabei bevorzugt eine gesamte 
Höhe bzw. Dicke des weiblichen Verbindungselementes, welches beispielsweise 10 mm bis 30 
mm hoch bzw. dick sein kann. Ein Winkel der Ausnehmung kann im Bereich von 15° bis 35° 
groß sein, insbesondere im Bereich von 20° bis 30°, bevorzugt etwa 25°. Durch diese Ausbil-
dung ist es möglich, mehrere weibliche Verbindungselemente platzsparend nebeneinander 
anzuordnen, beispielsweise auf einer Platte, welche in hexagonale Zellen unterteilt ist. 

[0022] Zweckmäßig ist es, wenn zur kraftschlüssigen Verbindung der Verbindungselemente 
eine Feder vorgesehen ist, um die kraftschlüssige Verbindung in einer einfachen Weise herzu-
stellen und wieder zu lösen. Es kann dabei beispielsweise vorgesehen sein, dass die Feder im 
männlichen Verbindungselement angeordnet ist und diese an einer dem Ende des Positionier-
konus gegenüberliegenden Seite des männlichen Verbindungselementes angeordnet ist. Alter-
nativ zur Feder kann auch ein anderes Mittel zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung 
vorgesehen sein, beispielsweise eine Klemme oder eine Schraube. Die Feder erlaubt eine 
einfache Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung mit geringem Kraftaufwand. 

[0023] Zweckmäßig ist es ferner, wenn an einer der Spitze bzw. dem Ende des Positionierko-
nus gegenüberliegenden Seite ein Druckmittel zur Betätigung der Feder vorgesehen ist, mit 
welchem die Kontaktkörper durch Krafteinwirkung aus dem Positionierkonus des männlichen 
Verbindungselementes bringbar sind, wobei die Kontaktkörper bevorzugt in dieser Position 
außerhalb des männlichen Verbindungsmittels lösbar fixierbar sind. Dazu können im männli-
chen Verbindungselement bzw. dessen in Verbindung tretenden Bereiches Ausnehmungen 
vorgesehen sein. Ferner ist eine Ausbildung möglich, wobei die Kontaktkörper durch eine neu-
erliche Betätigung des Druckmittels aus dieser Position lösbar und wieder in deren Ausgangs-
position innerhalb des männlichen Verbindungsmittels bringbar sind. 

[0024] Erfindungsgemäß kann weiter vorgesehen sein, dass in einem ersten Schritt die form-
schlüssige Verbindung zwischen dem männlichen Verbindungselement und dem weiblichen 
Verbindungselement erfolgt, wonach die beiden Verbindungselemente bevorzugt gleichzeitig 
mit einer Herstellung eines Kontakts zwischen der zumindest einen Kontaktschicht und dem 
zumindest einen Kontaktkörper kraftschlüssig lösbar verbindbar sind. Erst nach Abschluss 
dieser Schritte kann eine Übertragung von z. B. elektrischer Energie, Daten, Schall oder Licht 
erfolgen. Dazu kann beispielsweise mindestens ein Magnet vorhanden sein, welcher dafür 
sorgt, dass sich der Positionierkonus des männlichen Verbindungselementes am bzw. im weib-
lichen Verbindungselement so ausrichtet, dass die Kontaktkörper nicht vorzeitigt aus dem 
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männlichen Verbindungselement geschoben werden und somit einer Ausrichtung des Positio-
nierkonuses im Weg stehen würden. 

[0025] Ferner kann ein erster mechanischer Taster bzw. Sensor vorgesehen sein, welcher 
feststellt, ob die Kontaktkörper vollständig aus dem männlichen Verbindungselement gescho-
ben wurden. Darüber hinaus kann ein zweiter Taster bzw. Sensor vorhanden sein, welcher z. B. 
außen am Positionierkonus des männlichen Verbindungselementes angeordnet sein kann und 
bei Kontakt mit dem weiblichen Verbindungselement betätigt wird. Beide Sensoren bzw. Taster 
können bevorzugt mit einer Und-Verknüpfung miteinander verbunden sein, wodurch beide 
betätigt sein müssen, um z. B. einen Stromfluss überhaupt zu ermöglichen. Weiter ermöglichen 
diese Sensoren auch eine sofortige Unterbrechung des Stromflusses wenn die Verbindungs-
elemente voneinander getrennt werden. 

[0026] Vorteilhaft ist es, wenn in jedem Verbindungselement mehrere Kontaktkörper und/oder 
Kontaktschichten vorgesehen sind, welche jeweils abwechselnd mit Isolierschichten angeordnet 
sind, wobei bei formschlüssigem Kontakt die Isolierschichten beider Verbindungselemente 
aufeinander aufliegen. Somit ist bei formschlüssigem Kontakt noch keine leitende Verbindung 
hergestellt und unerwünschte elektrische Überschläge bzw. Kontakte werden vermieden. Falls 
eine dreiphasige Verbindung zur Übertragung von Wechselspannung zwischen dem weiblichen 
Verbindungselement und dem männlichen Verbindungselement hergestellt werden soll, kann 
vorteilhaft vorgesehen sein, dass im weiblichen Verbindungselement drei Kontaktschichten 
ringförmig bzw. koaxial angeordnet sind. Durch die ringförmige Ausbildung der Kontaktschich-
ten und Kontaktkörper können diese dünn ausgebildet sein, beispielsweise dünner als 2 mm, 
insbesondere etwa 1 mm oder weniger, und trotzdem eine große Querschnittsfläche aufweisen, 
da eine Umfangslänge der Kontaktschicht bzw. Kontaktkörper um zumindest eine Größenord-
nung größer ist als dessen Dicke. 

[0027] Zweckmäßig ist es, wenn in einem Querschnitt durch das weibliche Verbindungselement 
in diesem zumindest eine im Wesentlichen runde Aussparung vorgesehen ist, in welcher die 
zumindest eine Kontaktschicht desselben angeordnet ist. Es können mehrere hohlzylindrische, 
koaxiale Aussparungen vorgesehen sein. Erfindungsgemäß können beispielsweise eine, drei 
oder fünf Aussparungen vorgesehen sein. Sind mehrere Aussparungen vorgesehen, ist es von 
Vorteil, wenn diese relativ betrachtet etwa gleich tief ausgebildet sind, wobei eine Aussparung, 
welche am weitesten innen bzw. am nächsten zur Spitze der konusförmigen Ausnehmung 
angeordnet ist, am weitesten in Richtung eines unteren Endes des weiblichen Verbindungsele-
mentes reicht. 

[0028] Vorteilhaft kann vorgesehen sein, dass Kontaktschichten in einen Querschnitt durch das 
weibliche Verbindungselement beabstandet von einem oberen Ende desselben angeordnet 
sind. Dieser Querschnitt entspricht dabei einem Schnitt quer zu einem Ring der Kontaktschich-
ten. Dadurch ist wiederum sichergestellt, dass eine leitende Verbindung erst nach einer erfolg-
ten formschlüssigen Verbindung der Verbindungselemente erfolgt. Die Isolierschichten hinge-
gen reichen bis zu einem oberen Ende des Verbindungselementes bzw. bilden diese das obere 
Ende. 

[0029] Mit Vorteil können ein oder mehrere weibliche Verbindungselemente an einem Elektro-
fahrzeug angeordnet sein. Das weibliche Verbindungselement bzw. die erfindungsgemäße 
Steckverbindung erlaubt dadurch ein einfaches Verbinden eines Kabels mit einer an einem 
Elektrofahrzeug angeordneten Buchse und erleichtert somit ein Laden eines Elektrofahrzeuges. 
Beim Zusammenführen des männlichen Verbindungselementes mit dem weiblichen Verbin-
dungselement ist dadurch im Vergleich zum Stand der Technik weniger Kraft notwendig. 

[0030] Eine Verwendung einer erfindungsgemäßen Steckverbindung erfolgt mit Vorteil beim 
Verbinden von Stromleitungen, insbesondere beim Laden eines Elektrofahrzeuges. 

[0031] Das verfahrensmäßige Ziel wird erreicht, wenn bei einem Verfahren der eingangs ge-
nannten Art ein koaxial zulaufender Bereich des männlichen Verbindungselementes mit dem 
weiblichen Verbindungselement verbunden wird, wonach zumindest ein Kontaktkörper des 
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männlichen Verbindungselementes aus einer Position innerhalb desselben gelöst und in eine 
aus dem männlichen Verbindungselement vorragende Position geschoben wird, um den Kon-
taktkörper des männlichen Verbindungselementes mit zumindest einer Kontaktschicht des 
weiblichen Verbindungselementes zu verbinden, sodass eine leitende Verbindung hergestellt 
wird. 

[0032] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist insbesondere darin zu sehen, dass 
durch die Herstellung einer leitenden Verbindung in mehreren Schritten ein einfaches Verbin-
den des männlichen Verbindungselementes mit dem weiblichen Verbindungselement erreicht 
wird. Dabei sind die Verbindungselemente mit Vorteil so ausgebildet, dass diese in einer belie-
bigen Weise formschlüssig zusammengeführt werden können, z. B. können diese konisch 
ausgebildete Bereiche umfassen. Der Kontaktkörper des männlichen Verbindungselementes 
wird dabei erst nach einer formschlüssigen Verbindung der Verbindungselemente aus diesen 
herausgeschoben, wodurch einerseits eine Herstellung einer ungewollten leitenden Verbindung 
zwischen den Verbindungselementen und andererseits unerwünschte mechanische Beanspru-
chungen des Kontaktkörpers vermieden wird. 

[0033] Die beiden Verbindungselemente können beispielsweise händisch zusammengeführt 
werden. Alternativ können eines oder beide Verbindungselemente an einer Einrichtung ange-
ordnet sein, welche diese zusammenführt. Um eine endgültige Position im weiblichen Verbin-
dungselement einzunehmen, kann es zweckmäßig sein, wenn das männliche Verbindungsele-
ment um eine oder zwei Achsen ausgelenkt wird. Werden die Verbindungselemente händisch 
zusammengeführt, so wird eine solche Auslenkung von einer Hand durchgeführt. Liegt eine 
Einrichtung zum Zusammenführen der Verbindungselemente vor, so kann das männliche Ver-
bindungselement in einer oder mehreren Achsen auslenkbar an dieser angeordnet werden. 
Alternativ kann auch das weibliche Verbindungselement ausgelenkt werden. 

[0034] Zweckmäßig ist es dabei, wenn bei einer formschlüssigen Verbindung des zumindest 
einen Kontaktkörpers mit der zumindest einen Kontaktschicht in einem Kontaktbereich inner-
halb des weiblichen Verbindungselementes die beiden Verbindungselemente insbesondere mit 
einer Feder selbsttätig kraftschlüssig lösbar verbunden werden. Insbesondere kann dabei vor-
gesehen sein, dass die Verbindung der Kontaktkörper gleichzeitig mit einer kraftschlüssigen 
Verbindung der Verbindungselemente hergestellt wird. Der zumindest eine Kontaktkörper ist 
also außer bei einer Herstellung einer leitenden Verbindung immer innerhalb des männlichen 
Verbindungselementes angeordnet. Gleichzeitig mit der Herstellung einer leitenden Verbindung 
werden die beiden Elemente auch kraftschlüssig miteinander verbunden, um ein unterbre-
chungsfreies Übertragen von beispielsweise elektrischer Energie oder Daten zu ermöglichen. 
Bei einer Herstellung von beispielsweise einer dreiphasigen elektrischen Verbindung werden 
drei Kontaktkörper unter Kraftaufwendung mit drei Kontaktschichten des weiblichen Verbin-
dungselementes leitend verbunden. 

[0035] Von Vorteil ist es, wenn zumindest ein in einem Querschnitt durch das männliche Ver-
bindungselement im Wesentlichen rund ausgebildeter Kontaktkörper desselben in zumindest 
eine in einem Querschnitt durch das weibliche Verbindungselement im Wesentlichen rund 
ausgebildete Aussparung desselben geschoben wird, um den Kontaktkörper mit der in der 
Aussparung angeordneten Kontaktschicht des weiblichen Verbindungselementes zu verbinden. 
Bevorzugt wird dies erst nach einer formschlüssigen Verbindung der beiden Verbindungsele-
mente durchgeführt, wodurch ein unerwünschter Kontakt und ein Verbiegen der Kontaktkörper 
vermieden wird. Günstig ist es dabei, wenn mehrere koaxial angeordnete Kontaktkörper vorge-
sehen sind, welche zur Herstellung einer leitenden Verbindung in ebenso koaxial ausgebildete 
Aussparungen des weiblichen Verbindungselementes gedrückt werden. Die Kontaktkörper des 
männlichen Verbindungselementes können jeweils in mehrere Teilstücke bzw. Segmente, 
beispielsweise in drei oder sechs, aufgeteilt sein. In den Aussparungen des weiblichen Verbin-
dungselementes ist dabei jeweils eine Kontaktschicht gelagert, in deren Richtung die Kontakt-
körper geschoben werden. 

[0036] Günstig ist es dabei, wenn die Verbindungselemente durch Ausübung eines Druckes auf 
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einer Oberseite des männlichen Verbindungselementes kraftschlüssig verbunden werden, um 
eine Fixierung des männlichen Verbindungselementes im weiblichen Verbindungselement mit 
einer einfachen Bewegung zu erreichen. Dazu kann beispielsweise eine Feder vorgesehen 
sein. Vorteilhaft ist weiter, wenn eine aufzuwendende Kraft gering gehalten werden kann. 

[0037] Mit Vorteil kann vorgesehen sein, dass nach der formschlüssigen Verbindung des zu-
mindest einen Kontaktkörpers mit der zumindest einen Kontaktschicht und der kraftschlüssigen 
Verbindung der Verbindungselemente elektrische Energie übertragen wird. Dabei können meh-
rere Kontaktkörper und Kontaktschichten vorgesehen sein, welche durch die ringförmige bzw. 
kreisförmige Ausbildung derselben dünn ausgebildet sein können und trotzdem eine große 
Querschnittsfläche aufweisen, wodurch ein Ladezyklus eines Verbrauchers mit einer hohen 
Ladeleistung durchgeführt wird. 

[0038] Dabei kann weiter vorgesehen sein, dass nach einem Abschluss der Übertragung von 
elektrischer Energie die kraftschlüssige Verbindung bevorzugt selbsttätig gelöst wird. Dies ist 
insbesondere beim Laden einer Speichereinheit für elektrische Energie in einem Elektrofahr-
zeug von Bedeutung, um einen Komfort dabei zu erhöhen bzw. ein menschliches Mitwirken zu 
minimieren. 

[0039] Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen ergeben sich aus dem nachfolgend darge-
stellten Ausführungsbeispiel. In den Zeichnungen, auf welche dabei Bezug genommen wird, 
zeigen: 

[0040] Fig. 1  ein Schnitt durch eine erfindungsgemäße Steckverbindung; 

[0041] Fig. 2  eine weitere Ansicht eines Schnittes durch eine erfindungsgemäße Steckver-
bindung; 

[0042] Fig. 3  einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Steckverbindung mit verbunde-
nen Kontaktkörpern; 

[0043] Fig. 4  eine weitere Ansicht eines Schnittes durch eine erfindungsgemäße Steckver-
bindung mit verbundenen Kontaktkörpern; 

[0044] Fig. 5a  eine Ansicht eines männlichen Verbindungselementes; 

[0045] Fig. 5b  eine weitere Ansicht eines männlichen Verbindungselementes; 

[0046] Fig. 5c  einen Schnitt durch ein männliches Verbindungselement gemäß Fig. 5a; 

[0047] Fig. 6a  eine Ansicht eines männlichen Verbindungselementes mit verschobenen 
Kontaktkörpern; 

[0048] Fig. 6b  eine weitere Ansicht eines männlichen Verbindungselementes mit verschobe-
nen Kontaktkörpern; 

[0049] Fig. 6c  einen Schnitt durch ein männliches Verbindungselement gemäß Fig. 6a; 

[0050] Fig. 7a  einen leitenden Teil eines männlichen Verbindungselementes; 

[0051] Fig. 7b  eine weitere Ansicht eines leitenden Teiles eines männlichen Verbindungs-
elementes; 

[0052] Fig. 7c  eine weitere Ansicht eines leitenden Teiles eines männlichen Verbindungs-
elementes; 

[0053] Fig. 8  eine Untersicht eines Schnittes durch ein männliches Verbindungselement. 

[0054] Fig. 1 und 2 zeigen jeweils einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Steckverbindung 
1, welche ein weibliches Verbindungselement 2 und ein männliches Verbindungselement 3 
umfasst. Das männliche Verbindungselement 3 ist dabei formschlüssig vom weiblichen Verbin-
dungselement 2 aufgenommen, wobei ein in Verbindung tretender Bereich 4 des männlichen 
Verbindungselementes 3 koaxial zulaufend bzw. konusförmig ausgebildet ist. Weiter umfasst 
das männliche Verbindungselement 3 gemäß Fig. 1 und 2 drei Kontaktkörper 5, welche ring-
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förmig im männlichen Verbindungselement 3 versetzt zueinander und koaxial angeordnet sind. 
Weiter sind im weiblichen Verbindungselement 2 drei Kontaktschichten 6 vorgesehen, welche 
ebenfalls ringförmig und koaxial ausgebildet sind. Diese sind bevorzugt in Aussparungen 10 
beabstandet von einem oberen Ende derselben angeordnet. 

[0055] In Fig. 1 und 2 ist weiter gezeigt, dass das weibliche Verbindungselement 2 schichtweise 
aufgebaut ist. Dazu kann bevorzugt vorgesehen sein, dass die Kontaktschichten 6 jeweils ab-
wechselnd mit einer Isolierschicht 9 angeordnet sind. Bei drei Kontaktschichten 6 sind vier 
Isolierschichten 9 vorgesehen, welche das weibliche Verbindungselement 2 nach unten und 
nach oben abschließen. Die Isolierschichten 9 sind dabei aus einem elektrisch nicht leitenden 
Material gefertigt, beispielsweise Kunststoff. In Fig. 1 und 2 ist keine leitende Verbindung zwi-
schen den Kontaktkörpern 5 und den Kontaktschichten 6 hergestellt. 

[0056] Fig. 3 und 4 zeigen jeweils einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Steckverbindung 
1, bei welcher eine leitende Verbindung zwischen dem weiblichen Verbindungselement 2 und 
dem männlichen Verbindungselement 3 hergestellt ist. Dazu sind die Kontaktkörper 5 ver-
schiebbar im männlichen Verbindungselement 3 gelagert und werden bei formschlüssigem 
Kontakt der Verbindungselemente 2, 3 in eine aus dem männlichen Verbindungselement 3 
vorragende Position geschoben, wobei diese dadurch mit den im weiblichen Verbindungsele-
ment 2 angeordneten Kontaktschichten 6 in Verbindung treten, um eine leitende Verbindung 
herzustellen und in weiterer Folge beispielsweise Spannung zu übertragen. Es kann jedoch 
auch eine Steckverbindung 1 zur Übertragung von Daten oder Licht vorgesehen sein. 

[0057] In Fig. 5a bis 5c ist jeweils ein männliches Verbindungselement 3 bzw. ein Schnitt durch 
ein männliches Verbindungselement 3 gezeigt. Das männliche Verbindungselement 3 ist mit 
dem in Verbindung tretenden Bereich 4 bzw. mit einem Positionierkonus ausgebildet, welcher 
beim Zusammenführen mit dem weiblichen Verbindungselement 2 in dieses geschoben wird. 
Der in Verbindung tretende Bereich 4 ist dabei bevorzugt aus einem elektrisch nicht leitenden 
Material mit einer gewissen Festigkeit ausgebildet, um beim Zusammenführen mit dem weibli-
chen Verbindungselement 2 nicht verbogen zu werden. Es kann mit Vorteil vorgesehen sein, 
dass der in Verbindung tretende Bereich 4 mit einem stumpfen Ende 7 bzw. einer stumpfen 
Spitze ausgebildet ist. Durch das stumpfe Ende 7 des in Verbindung tretenden Bereiches 4 ist 
das männliche Verbindungselement 3 auch dann mit dem weiblichen Verbindungselement 2 
zusammenführbar, wenn dieses in einer nicht optimalen Weise auf das weibliche Verbindungs-
element 2 auftrifft. Trifft das männliche Verbindungselement 3 beispielsweise schräg auf das 
weibliche Verbindungselement 2, so rutscht dieses aufgrund des stumpfen Endes 7 des in 
Verbindung tretenden Bereiches 4 bzw. des Positionierkonus in das weibliche Verbindungsele-
ment 2 und nimmt schließlich eine formschlüssige Position in der konusförmigen Aussparung 10 
desselben ein. Ferner sind im Positionierkonus Ausnehmungen 11 vorgesehen, durch welche 
die Kontaktkörper 5 in eine zweite Position schiebbar sind. 

[0058] Im Schnitt durch das männliche Verbindungselement 3 gemäß Fig. 5c ist eine Feder 8 
zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung der Verbindungselemente 2, 3 bzw. einer 
leitenden Verbindung zwischen den Kontaktkörpern 5 und den Kontaktschichten 6 vorgesehen. 
Bei einer Betätigung der Feder 8 werden die Kontaktkörper 5 aus dem in Verbindung tretenden 
Bereich 4 bzw. dem Positionierkonus geschoben. Alternativ zur Feder 8 kann auch ein anderes 
Mittel zur Herstellung einer lösbaren kraftschlüssigen Verbindung vorgesehen sein, beispiels-
weise eine Klemme oder eine Schraube. 

[0059] Zweckmäßig ist ferner, wenn an einer der Spitze bzw. dem Ende 7 des Positionierkonus 
gegenüberliegenden Seite ein Druckmittel 12 zur Betätigung der Feder 8 vorgesehen ist, mit 
welchem die Kontaktkörper 5 durch Krafteinwirkung aus dem in Verbindung tretenden Bereich 4 
des männlichen Verbindungselementes 3 bringbar sind, wobei die Kontaktkörper 5 bevorzugt in 
dieser Position außerhalb des männlichen Verbindungsmittels 3 lösbar fixierbar sind. Dabei 
kann vorgesehen sein, dass diese durch eine neuerliche Betätigung des Druckmittels 12 aus 
dieser Position lösbar und wieder in deren Ausgangsposition innerhalb des männlichen Verbin-
dungsmittels 3 bringbar sind. In Fig. 5b ist das Druckmittel 12 in einer Ausgangsposition bzw. 
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gelösten Position gezeigt. 

[0060] Eine zweite Position der Kontaktkörper 5 des männlichen Verbindungselementes 3 ist in 
Fig. 6a bis 6c gezeigt. Die Kontaktkörper 5 sind dabei aus dem in Verbindung tretenden Bereich 
4 geschoben, um bei bzw. nach formschlüssigem Kontakt des männlichen Verbindungselemen-
tes 3 mit dem weiblichen Verbindungselement 2 eine leitende Verbindung herzustellen. Bevor-
zugt gleichzeitig mit Herstellung der leitenden Verbindung erfolgt eine kraftschlüssige Verbin-
dung der Verbindungselemente 2, 3, um die Verbindung für eine Dauer einer Übertragung von 
z. B. Spannung oder Daten unterbrechungsfrei aufrechtzuerhalten. Dazu ist das Druckmittel 12 
betätigt. 

[0061] Fig. 7a bis 7c zeigen einen leitenden Teil eines männlichen Verbindungselementes 3. Es 
hat sich bewährt, dass jeder koaxiale Kontaktkörper 5, wie in Fig. 7a bis 7c gezeigt, in sechs 
Teilstücke bzw. Segmente unterteilt ist, um eine Nachgiebigkeit dieser und somit einen Über-
gangskontakt mit dem weiblichen Verbindungselement 2 zu erhöhen. Es kann jedoch auch eine 
andere Anzahl an Segmenten der Kontaktkörper 5 vorgesehen sein, beispielsweise drei. Güns-
tig ist es jedoch, wenn der Kontaktkörper 5 in sechs oder mehr Segmente unterteilt ist. Weiter 
können die Kontaktkörper 5 einen oberen, leitenden Bereich und einen unteren isolierenden 
Bereich umfassen. Durch die koaxiale Ausbildung der Kontaktkörper 5 können diese dünn 
ausgebildet sein, beispielsweise dünner als 2 mm, insbesondere etwa 1 mm, und trotzdem eine 
große Querschnittsfläche aufweisen, da eine Umfangslänge des jeweiligen Kontaktkörpers 5 
um zumindest eine Größenordnung größer ist als dessen jeweilige Dicke. Durch die große 
Querschnittsfläche ist bei einer Übertragung von elektrischer Energie eine große Ladeleistung 
erreichbar, was eine Ladedauer beim Laden eines Verbrauchers herabsetzen kann. 

[0062] In Fig. 8 ist eine Untersicht eines Schnittes durch das männliche Verbindungselement 3 
gezeigt. Dabei sind an die Kontaktkörper 5 anschließende Anschlüsse bzw. Leitungen und 
deren Verlauf gezeigt. Günstig ist es, wenn ein Übergang zwischen den hohlzylindrischen Kon-
taktkörpern 5 und den Anschlüssen mit einem möglichst großen durchgehenden Querschnitt 
ausgebildet ist. 

[0063] In allen Fig. 1 bis 8 ist die Steckverbindung 1 so ausgebildet, dass mit dieser dreiphasi-
ge Wechselspannung übertragbar ist. Dabei entspricht jeweils eine der ringförmig angeordneten 
Kontaktkörper 5 bzw. Kontaktschichten 6 einer Phase. Die Steckverbindung 1 kann jedoch aus 
so ausgebildet sein, dass mit dieser fünfphasige Wechselspannung übertragbar ist. Dazu kön-
nen im männlichen Verbindungselement 3 fünf Kontaktkörper 5 und im weiblichen Verbin-
dungselement 2 fünf Kontaktschichten 6 angeordnet sein, wobei wiederum jeder Kontaktkörper 
5 bzw. jede Kontaktschicht 6 eine Phase darstellt. 

[0064] Eine erfindungsgemäße Steckverbindung 1 kann darüber hinaus auch für eine Übertra-
gung von Gleichstrom ausgebildet sein. Dazu können zwei männliche Verbindungselemente 3 
und zwei weibliche Verbindungselemente 2 vorgesehen sein, in welchen jeweils ein Kontakt-
körper 5 bzw. eine Kontaktschicht 6 mit jeweils einer Phase angeordnet ist. 

[0065] Ferner kann die Steckverbindung 1 auch so ausgebildet sein, dass mit dieser Daten 
oder Licht übertragbar sind. 

[0066] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum Verbinden von insbesondere elektrischen 
Leitungen wird ein weibliches Verbindungselement 2 mit einem männlichen Verbindungsele-
ment 3 zusammengebracht, um schließlich eine leitende Verbindung herzustellen. Neben dem 
Verbinden von elektrischen Leitungen können mit dem erfindungsgemäßen Verfahren beispiels-
weise auch Leitungen zum Übertragen von Daten oder Licht miteinander verbunden werden. 

[0067] In einem ersten Schritt wird hierzu ein in Verbindung tretender Bereich 4 bzw. ein Positi-
onierkonus des männlichen Verbindungselementes 3 formschlüssig mit dem weiblichen Verbin-
dungselement 2 zusammengeführt. Aufgrund des koaxial zulaufend bzw. konisch ausgebildeten 
in Verbindung tretenden Bereichs 4 des männlichen Verbindungselementes 3 rutscht dieser 
auch bei einem nicht optimalen Zusammentreffen mit dem weiblichen Verbindungselement 2 in 
dieses ab und wird somit in die gewünschte Position positioniert. Das weibliche Verbindungs-



 

 AT 516 771 B1  2018-04-15 

 

10 / 18 

 

element 2 ist dazu so ausgebildet, dass das männliche Verbindungselement 3 formschlüssig 
von diesem aufgenommen wird. Ein Ende 7 bzw. eine Spitze des Positionierkonus kann stumpf 
ausgebildet sein, sodass das Abrutschen des männlichen Verbindungselementes 3 erleichtert 
wird. 

[0068] Die beiden Verbindungselemente 2, 3 werden beispielsweise händisch zusammenge-
führt. Alternativ können eines oder beide Verbindungselemente 2, 3 an einer Einrichtung ange-
ordnet sein, welche diese zusammenführt. Um eine endgültige Position im weiblichen Verbin-
dungselement 2 einzunehmen, kann es zweckmäßig sein, wenn das männliche Verbindungs-
element 3 um eine oder zwei Achsen ausgelenkt wird. Werden die Verbindungselemente 2, 3 
händisch zusammengeführt, so wird eine solche Auslenkung von einer Hand durchgeführt. 
Liegt eine Einrichtung zum Zusammenführen der Verbindungselemente 2, 3 vor, so kann das 
männliche Verbindungselement 3 in einer oder mehreren Achsen auslenkbar an dieser ange-
ordnet werden. Alternativ kann auch das weibliche Verbindungselement 2 ausgelenkt werden. 

[0069] Nach der formschlüssigen Verbindung der beiden Verbindungselemente 2, 3 werden bei 
einem Vorhandensein von mehreren Kontaktkörpern 5, welche im männlichen Verbindungs-
element 3, innerhalb des Positionierkonus, angeordnet sind, diese in eine aus dem männlichen 
Verbindungselement 3 vorragende Position geschoben. Dafür sind im in Verbindung tretenden 
Bereich 4 Ausnehmungen 11 vorgesehen, durch welche die Kontaktkörper 5 geschoben wer-
den bzw. hervortreten. Um eine leitende Verbindung zu erzeugen, werden diese mit zumindest 
einer Kontaktschicht 6 des weiblichen Verbindungselementes 2 in Verbindung gebracht. Wenn 
mehrere Kontaktschichten 6 vorhanden sind, werden diese in Aussparungen 10 des weiblichen 
Verbindungselementes 2 gelagert, wobei diese beabstandet von einem oberen Ende des weib-
lichen Verbindungselementes 2 enden. Zwischen den Kontaktkörpern 5 werden bevorzugt 
Isolierschichten 9 angeordnet, um Überschläge oder dergleichen zu verhindern. 

[0070] Zweckmäßig ist es, wenn die kraftschlüssige Verbindung der Verbindungselemente 2, 3 
mit einer Feder 8 hergestellt wird. Es kann dabei vorgesehen sein, dass die Feder 8 im männli-
chen Verbindungselement 3 an einer dem Positionierkonus gegenüberliegenden Seite des 
männlichen Verbindungselementes 3 angeordnet ist. Alternativ zur Feder 8 kann die kraft-
schlüssige Verbindung auch mit einem anderen Mittel hergestellt werden, beispielsweise mit 
einer Klemme oder einer Schraube. Eine Herstellung der kraftschlüssigen Verbindung bzw. eine 
Betätigung der Feder 8 kann durch ein Druckmittel 12 durchgeführt werden. 
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Patentansprüche  

1. Steckverbindung (1) zum Verbinden von insbesondere elektrischen Leitungen, umfassend 
zumindest ein weibliches Verbindungselement (2) und ein männliches Verbindungselement 
(3), wobei das weibliche Verbindungselement (2) das männliche Verbindungselement (3) 
formschlüssig aufnimmt und wobei die beiden Verbindungselemente (2, 3) bei formschlüs-
sigem Kontakt kraftschlüssig lösbar verbindbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein in 
Verbindung tretender Bereich (4) des männlichen Verbindungselementes (3) koaxial zulau-
fend ausgebildet ist und zumindest einen verschiebbaren Kontaktkörper (5) umfasst, wel-
cher in einer ersten Position innerhalb und in einer zweiten Position aus dem männlichen 
Verbindungselement (3) vorragend angeordnet ist. 

2. Steckverbindung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei formschlüssi-
gem Kontakt der beiden Verbindungselemente (2, 3) der zumindest eine Kontaktkörper (5) 
des männlichen Verbindungselementes (3) unter Krafteinwirkung formschlüssig mit zumin-
dest einer Kontaktschicht (6) des weiblichen Verbindungselementes (2) verbindbar ist, wo-
bei ein Verbindungsbereich im weiblichen Verbindungselement (2) gelagert ist. 

3. Steckverbindung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kon-
taktkörper (5) und die Kontaktschicht (6) der jeweiligen Verbindungselemente (2, 3) in ei-
nem Querschnitt durch diese im Wesentlichen rund sind. 

4. Steckverbindung (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine mehrphasige 
elektrische Verbindung vorliegt, wobei für jede Phase jeweils ein in einem Querschnitt 
durch die Verbindungselemente (2, 3) im Wesentlichen runder Kontaktkörper (5) je männli-
chem Verbindungselement (3) und eine im Wesentlichen runde Kontaktschicht (6) je weib-
lichem Verbindungselement (2) vorgesehen sind und wobei diese im Querschnitt durch die 
Verbindungselemente (2, 3) jeweils versetzt zueinander angeordnet sind. 

5. Steckverbindung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Verbindungselemente (2, 3) jeweils an einer zusammenführbaren Seite konusförmig 
ausgebildet sind, wobei der in Verbindung tretende Bereich (4) des männlichen Verbin-
dungselementes (3) so ausgebildet ist, dass dieser bei einem Zusammenführen mit dem 
weiblichen Verbindungselement (2) selbsttätig in dieses einrastet. 

6. Steckverbindung (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ende (7) des in 
Verbindung tretenden Bereiches (4) des männlichen Verbindungselementes (3) stumpf 
ausgebildet ist. 

7. Steckverbindung (1) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das weibli-
che Verbindungselement (2) in einer mehreckigen, insbesondere in einer hexagonalen, 
Zelle angeordnet ist. 

8. Steckverbindung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
zur kraftschlüssigen Verbindung der Verbindungselemente (2, 3) eine Feder (8) vorgese-
hen ist. 

9. Steckverbindung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in 
jedem Verbindungselement (2, 3) mehrere Kontaktkörper (5) und/oder Kontaktschichten (6) 
vorgesehen sind, welche jeweils abwechselnd mit Isolierschichten (9) angeordnet sind, 
wobei bei formschlüssigem Kontakt die Isolierschichten (9) beider Verbindungselemente 
(2, 3) aufeinander aufliegen. 

10. Steckverbindung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in 
einem Querschnitt durch das weibliche Verbindungselement (2) in diesem zumindest eine 
im Wesentlichen runde Aussparung (10) vorgesehen ist, in welcher die zumindest eine 
Kontaktschicht (6) desselben angeordnet ist. 

11. Steckverbindung (1) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass Kontaktschichten 
(6) in einem Querschnitt durch das weibliche Verbindungselement (2) beabstandet von ei-
nem oberen Ende desselben angeordnet sind. 
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12. Anordnung von einem oder mehreren weiblichen Verbindungselementen (2) einer Steck-
verbindung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Anordnung an einem Elektrofahrzeug angeordnet ist. 

13. Verwendung einer Steckverbindung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 zum Verbinden 
von Stromleitungen, insbesondere beim Laden eines Elektrofahrzeuges. 

14. Verfahren zum Verbinden von insbesondere elektrischen Leitungen mit einer Steckverbin-
dung (1), wobei zumindest ein männliches Verbindungselement (3) von zumindest einem 
weiblichen Verbindungselement (2) formschlüssig aufgenommen wird und die Verbin-
dungselemente (2, 3) bei formschlüssigem Kontakt kraftschlüssig lösbar verbunden wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass ein koaxial zulaufender Bereich (4) des männlichen 
Verbindungselementes (3) mit dem weiblichen Verbindungselement (2) verbunden wird, 
wonach zumindest ein Kontaktkörper (5) des männlichen Verbindungselementes (3) aus 
einer Position innerhalb desselben gelöst und in eine aus dem männlichen Verbindungs-
element (3) vorragende Position geschoben wird, um den Kontaktkörper (5) des männli-
chen Verbindungselementes (3) mit zumindest einer Kontaktschicht (6) des weibliches 
Verbindungselementes (2) zu verbinden, sodass eine leitende Verbindung hergestellt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer formschlüssigen 
Verbindung des zumindest einen Kontaktkörpers (5) mit der zumindest einen Kontakt-
schicht (6) in einem Kontaktbereich innerhalb des weiblichen Verbindungselementes (2) 
die beiden Verbindungselemente (2, 3) insbesondere mit einer Feder (8) selbsttätig kraft-
schlüssig lösbar verbunden werden. 

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein in 
einem Querschnitt durch das männliche Verbindungselement (3) im Wesentlichen rund 
ausgebildeter Kontaktkörper (5) desselben in zumindest eine in einem Querschnitt durch 
das weibliche Verbindungselement (2) im Wesentlichen rund ausgebildete Aussparung 
(10) desselben geschoben wird, um den Kontaktkörper (5) mit der in der Aussparung (10) 
angeordneten Kontaktschicht (6) des weiblichen Verbindungselementes (2) zu verbinden. 

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
bindungselemente (2, 3) durch Ausübung eines Druckes auf einer Oberseite des männli-
chen Verbindungselementes (3) kraftschlüssig verbunden werden. 

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass nach der 
formschlüssigen Verbindung des zumindest einen Kontaktkörpers (5) mit der zumindest ei-
nen Kontaktschicht (6) und der kraftschlüssigen Verbindung der Verbindungselemente (2, 
3) elektrische Energie übertragen wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass nach einem Abschluss der 
Übertragung von elektrischer Energie die kraftschlüssige Verbindung bevorzugt selbsttätig 
gelöst wird. 

Hierzu 6 Blatt Zeichnungen  
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